
           
KiKu Trägergesellschaft mbH 

 

Kindertagesstätte „WORLD OF KIDS 1 und 2“ 

Herzogenaurach 

Externe Preisliste** – Stand Januar 2024 

Kernzeit von 9.30 – 13.00 Uhr 
 

Aufnahmegebühr 
100,00 Euro (wird bei Vertragsabschluss fällig und wird mit 

dem ersten anfallenden Monatsbeitrag verrechnet). 

Kinderbetreuungskosten Preise inkl. Spielgeld und Bastelmaterial 

Kinderkrippe   

Stunden pro Woche Monatspauschale 
Preis je zusätzliche 
Stunde (ab 15 min) 

bis 20 660,00 € 7,50 € 

> 20 - 25 696,00 € 7,50 € 

> 25 - 30 733,00 € 7,50 € 

> 30 - 35 769,00 € 7,50 € 

> 35 - 40 805,00 € 7,50 € 

> 40 - 45 842,00 € 7,50 € 

Kindergarten    

Stunden pro Woche Monatspauschale 
Preis je zusätzliche 
Stunde (ab 15 min) 

bis 20 479,00 € 5,50 € 

> 20 - 25 503,00 € 5,50 € 

> 25 - 30 527,00 € 5,50 € 

> 30 - 35 551,00 € 5,50 € 

> 35 - 40 575,00 € 5,50 € 

> 40 - 45 600,00 € 5,50 € 
 

Altersgemischte Gruppe – Bis zu dem Monat, in dem das Kind das dritte Lebensjahr 
vollendet, wird das Elternentgelt für Krippenkinder berechnet, und anschließend für  
Kindergartenkinder. 

Elternbeitragszuschuss nach BayKiBiG Art. 23 Abs. 3*** 100,00 € / Monat*** 
 

Vollverpflegung Kinderkrippe: gesundes Frühstück, Mittag-

essen (ggf. Brei, Milch), Nachmittags-Brotzeit, Obst inkl. 

Getränke  

66,00 € / Monat* 

Vollverpflegung Kindergarten: gesundes Frühstück, 

Mittagessen, Nachmittags-Brotzeit, Obst inkl. Getränke  
77,00 € / Monat* 

Pflegemittelpauschale: Pampers, Creme, Feuchttücher, 
Einmalhandschuhe 

21,00 € / Monat* 

Betreuungsstunden außerhalb der Öffnungszeiten werden pauschal mit je 40,00 € abgerechnet 
 

*wird als Pauschale abgerechnet 

**Es besteht kein Arbeitsverhältnisverhältnis zwischen mind. einem Sorgeberechtigten und der adidas AG.      

Details siehe Betreuungsvertrag. 

***Die Monatspauschale wird bei ensprechendem Alter des Kindes durch den Elternbeitragszuschuss ermäßigt. 

Dieser beträgt 100 Euro pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das 

dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt. Sollte das Kind die Einrichtung nicht mehr besuchen 

(z.B. Kündigungsfrist), wird der Elternbeitragszuschuss nicht mehr gewährt. 


